SACHVERSTANDIGENBURO FUR IMMOBILIENBEWERTUNG

ﬁ Elisabeth Gertz-Ma nsky Von der IHK Aschaffenburg o&ffentlich bestelite und vereidigte

‘ ' Sachverstandige fir die Bewertung von bebauten und unbebauten
> Dipl.-Ing. Architektin Grundstiicken und Mieten und Pachten

Stadtjagerstralie 4 Tel. 0821 -7964 92 12

86152 Augsburg Fax. 0821 -7963 92 07

GUTACHTEN

uber den Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB

Aktenzeichen: 2 K44/24

Bewertungsobjekt: Wohnungseigentum 3, Teileigentum 37
BahnhofstraRe 21a, 21b, 21c und 21d
86663 Asbach-Baumenheim

Katasterbezeichnung: Gemarkung Asbach-Baumenheim,
Flurstiick 1503/3

Grundbuchbezeichnung: Amtsgericht Nordlingen
Grundbuch von Asbach-Baumenheim
Blatt 3153 und 3187

Auftraggeber: Amtsgericht Nordlingen
Abteilung fiir Imnmobiliarvollstreckung
Wertermittlungsstichtag: 20. Februar 2025
Verkehrswert:
Wohnungseigentum 3 230.000 €

Teileigentum 37 (Garage) 14.000 €
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1 ZUSAMMENFASSUNG DER WERTERMITTLUNGSERGEBNISSE

Objekt

Wohnungseigentum 3, Teileigentum 37
BahnhofstraRe 21a, 21b, 21c und 21d,
86663 Asbach-Baumenheim

Wertermittlungsstichtag

20. Februar 2025

Qualitatsstichtag

20. Februar 2025

Ortstermin 20. Februar 2025
Baujahr ca. 1993
Nutzung Wohnnutzung
Wohnungseigentum 3: Wohnflache rd. 85 gm

Teileigentum 37

Einzelgarage

Wohnungseigentum 3:

Ertragswert 230.027 €
Bes. objektspezifische Grundstiicksmerkmale 0€
Verkehrswert 230.000 €
Teileigentum 37:

Ertragswert 14.311 €
Bes. objektspezifische Grundstiicksmerkmale 0€
Verkehrswert 14.000 €
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2 ALLGEMEINE ANGABEN

Auftraggeber Amtsgericht Nordlingen
Die Sachverstandige wurde mit Beschluss vom 16.01.2025 und
28.04.2025 beauftragt den Verkehrswert des Wohnungseigentums 3
und des Teileigentums 37, Bahnhofstralle 21a, 21b, 21c und 21d in
86663 Asbach-Baumenheim zu ermitteln.

Zweck des Gutachtens Wertermittlung des Grundstlicks im Rahmen eines Zwangsversteige-
rungsverfahrens zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft.

Das Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und fiir den angegebenen
Zweck bestimmt. Eine Vervielfaltigung oder Verwertung ist nur mit
schriftlicher Genehmigung gestattet.

Bewertungsobjekt Wohnungseigentum 3 im Erdgeschoss des Wohnhauses
Bahnhofstral3e 21b,
Garage Teileigentum 37

Grundbuchrechtliche Angaben e Amtsgericht Nordlingen
e Wohnungsgrundbuch von Asbach

e Blatt 3153
Bestandsverzeichnis Nr. | Flurstiick | Wirtschaftsart und Lage GroRe
1 132,860/1000 Miteigentumsanteil an dem

Grundstiick
1503/3  BahnhofstralRe 21a, 21b, 21c und 21d 4,742 gm
verbunden mit dem Sondereigentum an der im
Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichneten Wohnung
mit Keller.

[..]

Abteilung Il Ifd. Lasten und Beschrankungen
(Lasten und Beschrankungen) | Nr.
1 | Geh- und Fahrtrecht sowie Ver- und Entsorgungsleitungsrecht
fur den jeweiligen Eigentiimer der Grundstiicke Fist. 1503/5,
1503/6, 1503/, 1503/8 und 1503/9 als Gesamtberechtigte.]...]
2 | Kinderspielplatzbenutzungsrecht fiir den jeweiligen Eigentu-
mer der Grundstiicke Fist. 1503/5, 1503/6, 1503/, 1503/8 und
1503/9 als Gesamtberechtigte.[...]

4 | Starkstromleitungs- und Transformatorenstationsrecht fur die
Lech-Elektrizitdtswerke AG in Augsburg [...]

5 | Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der
Gemeinschatft ist angeordnet [...]

Abteilung Il Schuldverhaltnisse, die ggf. in Abteilung Il des Grundbuchs verzeich-
net sein kdnnen, werden in diesem Gutachten nicht berticksichtigt.

Verkehrswertgutachten 025-810
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Grundbuchrechtliche Angaben

Bestandsverzeichnis

Abteilung Il
(Lasten und Beschrankungen)

Abteilung IlI

Ortsbesichtigung

Wertermittlungsstichtag

Qualitatsstichtag

o Amtsgericht Nordlingen
e Teileigentumsgrundbuch von Asbach

e Blatt 3187
Nr. | Flurstiick | Wirtschaftsart und Lage Grolle
1 | 2/1000 Miteigentumsanteil an dem

Grundstiick
1503/3  BahnhofstralRe 21a, 21b, 21c und 21d 4,742 gm
verbunden mit dem Sondereigentum an der im
Aufteilungsplan mit Nr. 37 bezeichneten Garage

[..]

Ifd. Lasten und Beschréankungen
Nr.
1 | Geh- und Fahrtrecht sowie Ver- und Entsorgungsleitungsrecht
fur den jeweiligen Eigentiimer der Grundstiicke Fist. 1503/5,
1503/6, 1503/, 1503/8 und 1503/9 als Gesamtberechtigte.]...]
2 | Kinderspielplatzbenutzungsrecht fiir den jeweiligen Eigentu-
mer der Grundstiicke Fist. 1503/5, 1503/6, 1503/, 1503/8 und
1503/9 als Gesamtberechtigte.[...]
4 | Starkstromleitungs- und Transformatorenstationsrecht fur die
Lech-Elektrizitadtswerke AG in Augsburg [...]
5 | Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der
Gemeinschatft ist angeordnet [...]

Schuldverhaltnisse, die ggf. in Abteilung Il des Grundbuchs verzeich-
net sein kdnnen, werden in diesem Gutachten nicht beriicksichtigt.

Die Ortsbesichtigung fand am 20. Februar 2025 statt.
Anwesend waren:

o die Mieter

e Prozessbevollmachtigter der Eigentimer

e Sachverstandige Dipl.-Ing. Elisabeth Gertz-Mansky

Bei der Ortsbesichtigung wurde das Wohnungs- und Teileigentum in-
nen und aufden besichtigt. Die Mieter haben den Abdruck von Foto-
aufnahmen der Innenraume nicht gestattet.

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wert-
ermittlung bezieht.
20. Februar 2025

Der Qualitatsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der fir die Wert-
ermittlung maRgebliche Grundstiickszustand bezieht. Er entspricht
dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder
sonstigen Griinden der Zustand des Grundstiicks zu einem anderen
Zeitpunkt mafRgebend ist.

20. Februar 2025
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Bewertungsrelevante Doku-
mente und Informationen

Rechtliche Grundlagen

Literatur

Ausziige aus dem Grundbuch

Teilungserklarung vom 03.07.1992 mit Baubeschreibung und Auf-
teilungsplanen

Einsichtnahme in das Bodenrichtwertinformationssystem des
Landkreises Donau-Ries Stand 01.01.2024

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Auskunft aus dem Altlastenkataster des Landkreises Donau-Ries
Unterlagen der Hausverwaltung:

Energieausweis

Beschlusssammlung

Wirtschaftsplan 01.01.2024 - 31.12.2024

Protokoll der Eigentimerversammlung 2024

Auskiinfte beim Ortstermin

Geoport Stadtplan und Ubersichtskarte

Baugesetzbuch (BauGB)

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021)
Wertermittlungsrichtlinien (WertR)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Erlass des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit vom 12. November 2015 - Richtlinie zur Ermitt-
lung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie — EW-RL)

Wolfgang Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstiicken,
Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Ver-
kehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Be-
wertung unter Berlicksichtigung der ImmoWertV, 10. Auflage
2023, Bundesanzeiger Verlag

Hans-Otto Sprengnetter, Handbuch zur Ermittlung von Grund-
stuckswerten, Lose Blattsammlung

Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel, Baukosten 2020/21, Instand-
setzung, Sanierung, Modernisierung, Umnutzung, Verlag fur Wirt-
schaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen, 24. Auflage

Verkehrswertgutachten 025-810
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2.1 Fragen des Gerichts
Verwalter nach WEG
Miet- bzw. Pachtvertrag

Wohnpreisbindung

Gewerbebetrieb

Maschinen oder
Betriebseinrichtungen

Energieeffizienz

Altlasten

Baubehordliche Beschrankun-
gen oder Beanstandungen

Verdacht auf Hausschwamm

s. Begleitschreiben
Das Wohnungseigentum ist vermietet.

Es konnte nicht recherchiert werden, ob eine Wohnpreisbindung gem.
§ 17 WoBindG besteht.

Es ist kein Gewerbebetrieb vorhanden.

Es sind keine Maschinen oder Betriebseinrichtungen, die nicht mitge-
schatzt wurden, vorhanden.

Ein Energieausweis hat vorgelegen.

Nach Auskunft des Landratsamts Donau-Ries ist das Grundstiick
nicht im bayerischen Altlastenkataster erfasst.

Es wurden keine Hinweise auf das Vorliegen von baubehérdlichen
Beschrankungen oder Beanstandungen festgestellt.

Es wurden keine Anhaltspunkte fiir das Vorliegen eines Haus-
schwammbefalls festgestellt.

Verkehrswertgutachten 025-810



SACHVERSTANDIGENBURO GERTZ-MANSKY

Verkehrswertgutachten: Wohnungseigentum 3, Teileigentum 37,

Bahnhofstralte 21a, 21b, 21c und 21d, 86663 Asbach-Badumenheim

Seite 9 von 32

3 GRUNDSTUCKSMERKMALE

3.1 Lagebeschreibung

3.1.1 Uberértliche Lage

Bundesland Bayern
Regierungsbezirk Schwaben
Landkreis Donau-Ries

Stadt / Gemeinde Asbach-Baumenheim

Einwohnerzahl
Bundesstrallen

Autobahnzufahrt

Flughafen

Bahnhof

Offentliche Verkehrsmittel
Nachstgelegene grofiere Orte
3.1.2 Innerortliche Lage

Wohnlage

Umgebungsbebauung

Immissionen

Lagebeurteilung

ca. 5.000 Einwohner
Auffahrt zur Bundesstraflde B 2 in ca. 1 km Entfernung

Auffahrt zur BAB 8 (Minchen-Stuttgart), Anschlussstelle Gersthofen
in ca. 30 km Entfernung

Flughafen Miinchen ca. 115 km entfernt
Regional-Bahnhof Asbach-Baumenheim ca. 100 m entfernt
Nahverkehrsanschlisse (Bus und Bahn) in fuBRlaufiger Entfernung

Donauworth ca. 5 km entfernt
Augsburg ca. 40 km entfernt
Miinchen ca. 100 km entfernt

Lage in einem uberwiegend durch Wohnnutzungen gepragten Gebiet,
Kindergarten, Grund- und Mittelschule in Asbach-Baumenheim,
weiterfiihrende Schulen in Donauwérth

Hochschulen in Augsburg, Ingolstadt, Uim und Miinchen
Einkaufsmoglichkeiten fiir den kurz- und langerfristigen Bedarf sind in
Asbach-Baumenheim vorhanden.

Uberwiegend Wohnbebauung, teilweise gewerbliche Nutzungen

Besondere Larmimmissionen konnten beim Ortstermin nicht festge-
stellt werden.

Zusammenfassend ordne ich die Lage in die Kategorie mittlere
Wohnlage ein.

Verkehrswertgutachten 025-810
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3.2 Rechtliche Gegebenheiten

3.21 Teilungserklarung

Auszug aus der Teilungserkla-
rung

3.2.2 Lasten und Be-
schrankungen in Abt.
Il des Grundbuchs

zulfd. Nr. 1,2, 4
zu Ifd. Nr. 5

3.2.3 Nicht eingetragene
Rechte und Lasten

Mit Teilungserklarung vom 03.07.1992 wurde das Grundstiick in
Wohnungs- und Teileigentum geteilt.

"3.
32,860/1000 Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum
an dem im Aufteilungsplan mit Nr. 3 bezeichneten Raumen,"

"37.
2/1000 Miteigentumsanteil, verbunden mit dem Sondereigentum an
den im Aufteilungsplan mit Nr. 37 bezeichneten Garagen."

§ 2 Sondernutzungsrechte

Dem jeweiligen Eigentlimer der Erdgeschosswohnungen [...] Nr. 3
[-..] des Aufteilungsplans steht das Sondernutzungsrecht an derjeni-
gen unbebauten Grundstlicksfldche zu, die im Aufteilungsplan "Be-
stand" schwarz umrandet mit dem Kennbuchstaben GA und der ent-
sprechenden Wohnungsnummer versehen ist; der Sondernutzungs-
berechtigte, darf diese Flédche als Terrasse und Garten benutzen."

"Jeder Sondernutzungsberechtigte hat das ausschlie3liche Nutzungs-
recht an den ihm vorstehend zugewiesenen Rdumen, Terrassen und
Gartenfldchen beziehungsweise der Stellplatzflachen, wéhrend die
tibrigen Miteigentiimer von der Nutzung ausgeschlossen sind."

"Die Sondernutzungsberechtigten haben die alleinige Unterhaltungs-
pflicht fiir die ihnen zur Sondernutzung zugewiesenen Raume und
Flédchen.”

"Die Wohnanlage /...] besteht aus 36 Wohnungen in vier Hdusern, 23
Garagen und 13 oberirdischen Kfz-Stellplatzen.”

Ifd. Lasten und Beschrankungen
Nr.
1 | Geh- und Fahrtrecht sowie Ver- und Entsorgungsleitungsrecht
fur den jeweiligen Eigentiimer der Grundstiicke Fist. 1503/5,
1503/6, 1503/, 1503/8 und 1503/9 als Gesamtberechtigte.]...]
2 | Kinderspielplatzbenutzungsrecht fiir den jeweiligen Eigentu-
mer der Grundstiicke Fist. 1503/5, 1503/6, 1503/, 1503/8 und
1503/9 als Gesamtberechtigte.[...]
4 | Starkstromleitungs- und Transformatorenstationsrecht fur die
Lech-Elektrizitdtswerke AG in Augsburg [...]
5 | Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der
Gemeinschatft ist angeordnet [...]

Die Eintragungen werden auftragsgemaf nicht beriicksichtigt.
Die Eintragung wirkt sich nicht wertmindernd aus.

Sonstige nicht eingetragene Rechte sind nach den Feststellungen der
Sachverstandigen nicht vorhanden.

Verkehrswertgutachten 025-810
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3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.29

Bauplanungsrecht

Bauordnungsrecht

Abgabenrechtliche
Situation

Mietvertrage

Energieeffizienz

Erhaltungsriicklage

3.2.10 Hausgeld

Es wird davon ausgegangen, dass die vorhandene Bebauung den
planungsrechtlichen Festsetzungen entspricht.

Die Baugenehmigung hat der Sachverstandigen nicht vorgelegen. Bei
dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalitat der
vorhandenen baulichen Anlagen vorausgesetzt.

Fur die Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass keine weiteren
Beitrage fiir die erstmalige ErschlieBung oder sonstige Beitrage nach
dem kommunalen Abgabenrecht mehr anfallen.

Das Bewertungsobjekt ist vermietet.

Der Mietvertrag vom 04.08.2009 hat der Sachverstandigen vorgele-
gen. Der aktuelle Mietertrag (Mietanpassung ab 01.05.2019) betragt
Wohnungseigentum 3 mit Teileigentum 37: 480 €/Monat

Die aktuelle Mietzahlung betragt It. Prozessbevollmachtigten der Er-
bengemeinschaft:

570 €/Monat einschl. Betriebskostenvorauszahlung (170 €).

Der Energieausweis vom 26.11.2019 hat vorgelegen.
Endenergieverbrauch des Gebaudes: 109 kWh/(gm*a)

Laut Wirtschaftsplan 2024 betragt die Erhaltungsriicklage fir Woh-
nungseigentum 3 mit Teileigentum 37: 3.647,92 €.

Das Hausgeld ab 01.09.2024 betragt It. Auskunft der Hausverwal-
tung: Wohnungseigentum 3 mit Teileigentum 37: 304 €/Monat

Verkehrswertgutachten 025-810
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3.3 Grundstiicksbeschreibung

3.3.1  Grundstiickszuschnitt und Grundstiicksgrofe

Grundstlicksgréfie It. Grundbuchauszug: 4.742 gm
Grundstticksform unregelmafiger Grenzverlauf
topograf. Grundstiickslage annahernd eben

3.3.2 ErschlieBung

StralRenart BahnhofstralRe als Stichstrafle mit ruhigem Anliegerverkehr
Stralenausbau voll ausgebaut, Fahrbahn asphaltiert

Ver- und Entsorgungsan- elektrischer Strom, Wasser und Gas aus 0Offentlicher Versorgung;
schlusse Kanalanschluss

3.3.3 Entwicklungszustand Einstufung gem. § 3 ImmoWertV 2021 als baureifes Land
3.3.4 Bodenbeschaffenheit

Es wurde weder eine Bodenuntersuchung beziglich der Tragfahigkeit des Baugrunds, noch eine Un-
tersuchung auf Altlasten bzw. Altablagerungen durchgefiihrt. Aus den eingesehenen Unterlagen und
der Ortsbesichtigung ergaben sich keine Hinweise auf bewertungsrelevante Besonderheiten des Bau-
grunds. Es wird unterstellt, dass es sich um normal tragfahigen und nicht kontaminierten Boden han-
delt. Nach Auskunft des Landratsamtes Donau-Ries besteht kein Altlastenverdacht.
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3.4 Gebaudebeschreibung BahnhofstraBe 21b

Grundlage der Gebaudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung, die zur
Verfligung gestellten bzw. beschafften Unterlagen.

Das Gebaude und die AuRenanlagen werden insoweit beschrieben, wie es fir die Herleitung der Daten
fur die Verkehrswertermittlung erforderlich ist. Die Angaben beziehen sich auf wesentliche Merkmale.
Teilbereiche kdnnen hiervon abweichend ausgefiihrt sein. Beschreibungen der nicht sichtbaren Bauteile
beruhen auf den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen wahrend der Ortsbesichtigung bzw. Annahmen
auf Grundlage der ublichen, bauzeittypischen Ausfihrungen. Hierbei werden die offensichtlichen und
vorherrschenden Ausfiihrungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen kénnen jedoch
Abweichungen von diesen Beschreibungen auftreten.

Die Funktionsfahigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Instal-
lationen wurde nicht geprift. Bautechnische Beanstandungen wurden lediglich insoweit aufgenommen,
wie sie im Rahmen der Ortsbesichtigung zerstérungsfrei (d.h. offensichtlich und augenscheinlich) er-
kennbar waren.

Bauart Zweigeschossiges Mehrfamilienhaus,
das Dachgeschoss ist ausgebaut,
das Gebaude ist unterkellert;

9 Wohnungen

Baujahr Lt. Energieausweis: ca. 1993

3.41 Gebaudemerkmale

Fassade Putzfassade

Konstruktionsart Massivbauweise

Kellerwande Massivkeller

Umfassungswande Mauerwerkswande

Geschossdecken Stahlbetondecken

Treppen Stahlbetontreppe mit Tritt- und Setzstufenbelag aus Naturstein

Dachkonstruktion Satteldach mit Aufbauten

Dachdeckung Betondachsteine

AulRenanlagen

3.4.2 Wohnungseigentum 3

Versorgungs- und Entwasserungsanlagen vom Hausanschluss bis
an das offentliche Netz

3.4.2.1 Ausstattungsmerkmale

Wande in Wohnrdumen uberwiegend Verputz mit Anstrich

Decken in Wohnraumen Uberwiegend Verputz / Tapete mit Anstrich
FulRbdden in Wohnraumen Uberwiegend als Laminatbelag, bzw. Fliesenbelag
Taren Wohnungseingangstiir mit Schalldichtung

Innentiren als furnierte Standardtiiren mit Holzzargen
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Fenster Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung
Uberwiegend Rollladen mit Gurtzug

San. Ausstattung Bad ausgestattet mit Badewanne, Duschtasse mit Glasduschabtren-
nung, Waschtisch und WC;
FuRboden- und Wandbelage keramisch, raumhoch gefliest
Die Ausstattung wird als mittel beurteilt.

Heizung Gasbefeuerte Zentralheizungsanlage,
Plattenheizkdrper mit Thermostatsteuerung in Heizkérpernischen

Warmwasserversorgung zentral Uber Heizung
Elektroinstallation normale Ausstattung
Einbaukiche einfache Einbaukiiche ohne Elektrogerate

3.4.2.2 Aufteilung

Erdgeschoss 3 Zimmer, Klche, Bad, Flur,
Sondernutzungsrecht an Terrasse und Gartenflache

Kellergeschoss Kellerraum

3.4.2.3 Flachenangaben Die Flachenangaben wurden den Aufteilungsplanen entnommen. Die
MafRe wurden vor Ort nicht Gberprift. (Berechnungen s. Anlage)

Wohnflache It. Mietvertrag: rd. 84,5 qm

3.4.3 Teileigentum 37 Fertiggarage mit Stahlschwingtor
Zugang zu Sondernutzungsrecht an Gartenflache

3.4.4 Beurteilung der baulichen Anlagen

Die Ausstattung des Wohnungseigentums wird insgesamt als mittel beurteilt. Der bauliche Zustand
und der Zustand der haustechnischen Anlagen werden im Wesentlichen als bauzeittypisch durch-
schnittlich beurteilt.

Die Aulienfassade, das Dach und die raumbegrenzenden Bauteile zum Keller gentigen baujahresbe-
dingt nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Warmeschutz.

Anmerkung:

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Verkehrswertgutachten, in dem lediglich der wahrschein-
lichste Kaufpreis unter normaler Betrachtungsweise ermittelt wird. Dieses Wertgutachten ist daher kein
Bausubstanzgutachten. Es wurden nur augenscheinliche, stichprobenartige Feststellungen getroffen,
vorhandene Abdeckungen von Wand-, Boden- oder Deckenflachen wurden nicht entfernt. Bei der
Substanzbeschreibung muss daher unter Umstanden eine Ubliche Ausfiihrungsart und ggf. die Rich-
tigkeit von Angaben unterstellt werden. Aussagen Uber tierische und pflanzliche Holzzerstorer oder
sog. Rohrleitungsfrall, Baugrund- und statische Probleme, Schall- und Warmeschutz, gesundheits-
schadliche Stoffe etc. sind daher im Rahmen dieses Gutachtens ohne weitere Untersuchungen eines
entsprechenden Spezial-Unternehmens unvollstandig und unverbindlich.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass bis auf die eventuell festgestellten Mangel die zum Bauzeitpunkt
gultigen einschlagigen technischen Vorschriften und Normen (z.B. Statik, Schall- und Warmeschutz,
Brandschutz) eingehalten worden sind. Baumangel haben nur Bedeutung fir die Feststellung des Ver-
kehrswertes, soweit diese gemall ImmoWertV 2021 zu berlicksichtigen sind; die Feststellungen im
Gutachten haben hingegen keine eigenstandige Aulienwirkung dergestalt, dass sich ein Erwerber auf
die Richtigkeit und Vollstandigkeit der festgestellten Baumangel und Bauschaden und deren kosten-
maRige Bewertung berufen oder verlassen kann. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass es sich bei der
Verkehrswertermittiung um eine Schatzung handelt und auch die Baumangel und Bauschaden danach
bewertet werden, welchen Einfluss sie auf den Kreis potentieller Erwerber haben; so wirken sich
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geringfuigige Mangel u.U. gar nicht auf den Verkehrswert aus, zugleich sind Mangel auch in der allge-
meinen Einschatzung des Objekts stillschweigend enthalten.

Auch koénnen bei der Ermittlung des Verkehrswertes die tatsdchlichen Kosten einer Mangelbeseitigung
nicht schlicht vollstandig in Abzug gebracht werden. Das Verkehrswertgutachten spiegelt lediglich den
Immobilienmarkt wieder, dieser nimmt bei Mangeln und Bauschaden aber regelmaRig Abschlage vor,
die mit den Beseitigungskosten nicht regelmaRig oder gar zwingend Ubereinstimmen.
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4 WERTERMITTLUNG
Vorgehensweise

Nach der Immobilienwertermittiungsverordnung (ImmoWertV 2021) sind fur die Ermittlung des Ver-
kehrswertes das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder
mehrere dieser Verfahren heranzuziehen.

Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berilicksichtigung der im gewohnli-
chen Geschéaftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstande des Einzelfalls,
insbesondere der zur Verfligung stehenden Daten, zu wahlen; die Wahl ist zu begriinden'. Der Ver-
kehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter Wirdigung seines
oder ihrer Aussagefahigkeit zu ermitteln.

Zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens:
Vergleichswertverfahren

Das Vergleichswertverfahren ist in §§ 24 bis 26 ImmoWertVV2021 geregelt.

Gemal ImmoWertV2021 sind fiir die Ableitung der Vergleichspreise die Kaufpreise solcher Grundsti-
cke (Vergleichsgrundstlicke) heranzuziehen, die hinsichtlich ihrer Grundstiicksmerkmale mit dem zu
bewertenden Grundstlck (Wertermittlungsobjekt) hinreichend libereinstimmen, und deren sogenannte
Vertragszeitpunkte in hinreichender zeitlicher Nahe zum Wertermittlungsstichtag stehen.

Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren ist in §§ 27 bis 34 ImmoWertV2021 geregelt.

Das Ertragswertverfahren kommt zur Herleitung des Verkehrswertes tiberwiegend bei solchen Grund-
stlicken in Betracht, bei denen der nachhaltig erzielbare Ertrag fir die Werteinschatzung am Markt im
Vordergrund steht. Dies gilt Giberwiegend bei Miet- und Geschaftsgrundstiicken sowie bei gemischt ge-
nutzten Grundstiicken. Der Ertragswert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert und dem Ertragswert
der baulichen Anlagen.

Sachwertverfahren

Das Sachwertverfahren ist in §§ 35 bis 39 ImmoWertV2021 geregelt.

Es kommt zur Herleitung des Verkehrswertes tiberwiegend bei solchen Grundstiicken in Betracht, bei
denen vorwiegend eine renditeunabhangige Nutzung des Bewertungsobjektes im Vordergrund steht.
Es wird daher vor allem bei Ein- und Zweifamilienhausern angewendet.

Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Das Ertragswertverfahren wird seit einiger Zeit generell angewandt und bietet sich besonders bei
Wohnungs- und Teileigentum an. Da Eigentumswohnungen auch als Anlageobjekte gehalten werden
und somit vermietet sind, lassen sich die Mieteinnahmen als Vergleichskomponente heranziehen.

Hinweis:
Im Zwangsversteigerungsverfahren ist flir mehrere Grundstiicke jeweils ein eigener Wert zu ermitteln,
auch wenn aus wirtschaftlicher Sicht deren kombinierte Versteigerung in Frage kommt.

186 Abs. 1, ImmoWertV 2021
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4.1 Wohnungseigentum 3
411 Bodenwertermittlung

GemaR ImmoWertV, § 40 ist der Bodenwert in der Regel im Vergleichswertverfahren ohne Ber(ick-
sichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen zu ermitteln. Neben oder anstelle von Vergleichsprei-
sen kann ein geeigneter objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden. Bodenricht-
werte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstiicks hinreichend mit
den Grundstlicksmerkmalen des zu bewertenden Grundstiicks Ubereinstimmen.

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens fir die Mehrheit von Grundstiicken,
die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, fir die im Wesentlichen gleiche Nut-
zungs- und Wertverhaltnisse vorliegen.

Der Gutachterausschuss fur Grundstiickswerte des Landkreises Donau-Ries hat fiir das Gebiet, in
dem sich das bebaute Grundstiick befindet, einen zonalen Bodenrichtwert in Hohe von 166 €/gm fest-
gestellt (Stand 01.01.2024).

Dieser Richtwert bezieht sich auf eine Richtwertzone mit folgenden Merkmalen:
e baureifes Land

e Gemischte Bauflache

¢ erschlielBungsbeitragsfrei

Anpassung des Bodenrichtwertes
Der Bodenwert einzelner Grundstlicke kann vom Bodenrichtwert je nach Beschaffenheit abweichen.
Er ist unter Einbeziehung objektspezifischer Beschaffenheitsfaktoren zu ermitteln.

Beschaffenheitsfaktoren:
e GrundstiicksgroRe 4.742 gm
¢ unregelmafiiger Zuschnitt

Unter Berlicksichtigung der besonderen Beschaffenheitsfaktoren (Lage, Zuschnitt, GroRe, baurechtli-
che Gegebenheiten, konjunkturelle Preisentwicklung etc.) ist ein Bodenwert in Héhe von 166 €/qm an-
gemessen.

angepasster Bodenwert relativ 166 €/gm
Grundstilicksgrofe 4.742 gm
Bodenwert absolut 787172 €
Miteigentumsanteil 32,86/1000
Bodenwertanteil 25.866 €
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4.1.2 Ertragswertverfahren

Der Ertragswert umfasst den Gebaudeertragswert sowie den getrennt ermittelten Bodenwert. Dabei
wird der Gebaudeertragswert durch Kapitalisierung des auf die baulichen Anlagen entfallenden Rein-
ertragsanteils ermittelt.

Der Ertragswert hangt von verschiedenen Eingangsgréf3en ab:

Rohertrag
Bewirtschaftungskosten
Restnutzungsdauer
Liegenschaftszinssatz
Bodenwert

4.1.2.1 Erlauterung der Eingangsgrofen

Bei der Ermittlung des Ertragswertes ist von dem marktlblich erzielbaren, jahrlichen Reinertrag auszu-
gehen. Der Reinertrag ergibt sich aus dem jahrlichen Rohertrag abzlglich der Bewirtschaftungskosten
(§ 31 ImmoWertV 2021).

Rohertrag Der Rohertrag nach § 31 ImmoWertV umfasst alle bei ordnungsge-
maRer Bewirtschaftung und zulassiger Nutzung marktublich erzielba-
ren Ertrage aus dem Grundstick. Marktlbliche Ertrage sind die nach
den Marktverhaltnissen am Wertermittlungsstichtag fir die jeweilige
Nutzung in vergleichbaren Fallen durchschnittlich erzielten Ertrage.

Beschaffenheitsfaktoren des
Wohnungseigentums

Wohnung im Erdgeschoss, ca. 85 gm Wohnflache
Zentralheizung

Bad/WC in mittlerer Ausstattung

Terrasse, Gartennutzung

Marktiblicher Mietertrag Ich halte eine Netto-Kaltmiete in Héhe von 700 €/Monat fir marktib-
lich erzielbar.
| Rohertrag rd. 8.400 €/Jahr]
Tatséachlicher Mietertrag Miethdhe It. Mietanpassung vom 05.05.2019:

480 €/Monat einschl. Garage, zzgl. Betriebskosten
Der Minderertrag wird im vorliegenden Gutachten nicht berlicksich-
tigt.

Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskosten sind die fir eine ordnungsgemafe Bewirt-
schaftung und zulassige Nutzung entstehenden regelmafigen Auf-
wendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostentbernah-
men gedeckt sind. Sie setzen sich zusammen aus den Verwaltungs-
kosten, den Instandhaltungskosten und dem Mietausfallwagnis.

Verwaltungskosten Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Verwaltung des Grund-
stlicks erforderlichen Arbeitskrafte und Einrichtungen, die Kosten der
Aufsicht, der Wert der vom Eigentiimer personlich geleisteten Ver-
waltungsarbeit sowie die Kosten der Geschaftsfiihrung.
In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie:
429 € je Eigentumswohnung

| Verwaltungskosten rd. 429 €/Jahr |
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Instandhaltungskosten

Mietausfallwagnis

Zusammenfassung

Liegenschaftszinssatz

Liegenschaftszinssatze flir
Eigentumswohnungen

IVD-Liegenschaftszinssatze

Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die im langjahrigen Mit-
tel infolge Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermitt-
lung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der baulichen Anlagen wah-
rend ihrer Restnutzungsdauer marktiblich aufgewendet werden
mussten.

In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie:

rd. 14,00 €/gm Wohnflache/Jahr

Instandhaltungskosten rd. 1.190 €/Jahr
g

Das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko von Ertragsminderungen,
die durch uneinbringliche Ruckstadnde von Mieten, Pachten und sons-
tigen Einnahmen oder durch voribergehenden Leerstand von Raum
entstehen, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung
bestimmt ist; es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kos-
ten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietver-
haltnisses oder Raumung.

In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie:

Wohnnutzung: 2 Prozent
| Mietausfallwagnis rd. 168 €/Jahr |
| Bewirtschaftungskosten rd. 1.787 €/Jahr]

Der Reinertrag wird mittels Liegenschaftszinssatz und wirtschaftlicher
Restnutzungsdauer kapitalisiert.

Der Liegenschaftszinssatz (Kapitalisierungszinssatz) nach § 21 Im-
moWertV 2021 ist der Zinssatz, mit dem Verkehrswerte von Grund-
stiicken je nach Grundstiicksart im Durchschnitt marktiblich verzinst
werden.

Die Ableitung des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszins-
satzes erfolgt in Anlehnung an folgende Fachveroffentlichungen:

Der Gutachterausschuss des Landkreises Donau-Ries hat einen Be-
richt zu wertrelevanten Daten 2022/2023 veroffentlicht:

Liegenschaftszinssatz im Altbestand 2023

3,50
3,00
R d
2,50 € 3
, 5 o
2,00 — . _
' /0 Stichproben
120 + —— gréRe: n=
* / 30
N 1,00 = —
° Anzahl der
0% * AusreiRer: 1
0,00 —~— - ‘ : : ‘ . : ‘ ‘
0 504.30 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 1000 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
*
-1,00 +
-1,50 |
Miete in €/m? Y =2,9616In(x)- 4,8211

R?=0,5181

Der Immobilienverband Deutschland (IVD) hat marktibliche Liegen-
schaftszinssatze fiir Deutschland veroffentlicht (Stand 2025). Sie sind
das Resultat einer bundesweiten Erhebung der IVD-Bewertungs-
sachverstandigen.
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Gesamtnutzungsdauer

Restnutzungsdauer

Bodenwertverzinsung

Bodenwert

4.1.2.2 Ertragswert

Der Liegenschaftszinssatz fiir Eigentumswohnungen wird in einer
Spannbreite von 1,5 — 4,5 % angegeben.

Unter Berticksichtigung der gegebenen immobilienwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und der konjunkturellen Entwicklung halte ich
einen objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatz von
1,75 % fir marktkonform und angemessen.

Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen
eine bauliche Anlage bei ordnungsgemafRer Bewirtschaftung vom Bau-
jahr an gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.
Ansatz gebracht.

| wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre |

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen
eine bauliche Anlage bei ordnungsgemalRer Bewirtschaftung voraus-
sichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die Restnutzungs-
dauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwi-
schen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen An-
lage am maRgeblichen Stichtag unter Berlicksichtigung individueller
Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt. Individuelle Ge-
gebenheiten des Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise durchge-
fuhrte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene
Instandhaltungen des Wertermittlungsobjekts kdnnen die Dauer ver-
l&ngern oder verkurzen.

| wirtschaftliche Restnutzungsdauer rd. 50 Jahre |

Der Ertragswert eines Gebaudes ergibt sich durch Multiplikation des
Gebaudereinertrages mit dem Barwertfaktor, der wiederum vom Lie-
genschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer abhangig ist.

| Barwertfaktor 33,141

Der Reinertragsanteil des Bodenwertes ergibt sich aus dem Verzin-
sungsbetrag des Bodenwertes mit dem Liegenschaftszinssatz.

| 1,75 % Reinertragsanteil des Bodenwertanteils 453 €

s. Bodenwertermittlung

Rohertrag 8.400 €
- | Bewirtschaftungskosten 1.787 €
= |Reinertrag 6.613 €
- | Reinertragsanteil des Bodenwertanteils 453 €
= | Gebaudereinertrag 6.160 €
x | Barwertfaktor 33,141
= | Gebaudeertragswert 204.161 €
+ | Bodenwertanteil 25.866 €
= |vorlaufiger Verfahrenswert 230.027 €
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4.2 Teileigentum 37

4.21 Bodenwertermittlung

angepasster Bodenwert relativ 166 €/gm
Grundstiicksgrofe 4.742 gm
Bodenwert absolut 787172 €
Miteigentumsanteil 2/1000
Bodenwertanteil 1.574 €

4.2.2 Ertragswertverfahren

4.2.2.1 Erlauterung der Eingangsgrofen

Rohertrag

Beschaffenheitsfaktoren des
Teileigentums

Marktublicher Mietertrag

Bewirtschaftungskosten

Verwaltungskosten

Instandhaltungskosten

Mietausfallwagnis

Zusammenfassung

Liegenschaftszinssatz

Gesamtnutzungsdauer

Restnutzungsdauer

o Einzelgarage

Ich halte eine Netto-Kaltmiete in Hohe von 80 €/Monat fiir marktib-

lich erzielbar.

| Rohertrag

rd. 960 €/Jahr |

In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie:

47 € je Garage

| Verwaltungskosten

rd. 47 €/Jahr |

In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie:

106 €/Jahr

| Instandhaltungskosten

rd. 106 €/Jahr |

In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie:

Wohnnutzung: 2 Prozent

| Mietausfallwagnis

rd. 19 €/Jahr |

| Bewirtschaftungskosten

rd. 172 €/Jahr |

Unter Bertlicksichtigung der gegebenen immobilienwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und der konjunkturellen Entwicklung halte ich
einen objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatz von

1,75 % fur marktkonform und angemessen.

| wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer 50 Jahre |
| wirtschaftliche Restnutzungsdauer rd. 20 Jahre ]
| Barwertfaktor 16,753 |
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Bodenwertverzinsung Der Reinertragsanteil des Bodenwertes ergibt sich aus dem Verzin-
sungsbetrag des Bodenwertes mit dem Liegenschaftszinssatz.

| 1,75 % Reinertragsanteil des Bodenwertanteils 28 €
Bodenwert s. Bodenwertermittlung
4.2.2.2 Ertragswert
Rohertrag 960 €
- | Bewirtschaftungskosten 172 €
= |Reinertrag 788 €
- | Reinertragsanteil des Bodenwertanteils 28 €
= | Gebaudereinertrag 760 €
x | Barwertfaktor 16,753
= | Gebaudeertragswert 12.736 €
+ | Bodenwertanteil 1.574 €
= |vorlaufiger Verfahrenswert 14.311 €

4.3 Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale sind wertbeeinflussende Grundstiicksmerkmale,

die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstiicksmarkt Ublichen oder er-

heblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansatzen abweichen. Besondere objektspezi-

fische Grundstiicksmerkmale kénnen insbesondere vorliegen bei:

e besonderen Ertragsverhaltnissen,

e Baumangeln und Bauschaden, bautechnischen Beanstandungen

¢ baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur alsbaldi-
gen Freilegung anstehen,

e Bodenverunreinigungen,

e Bodenschatzen sowie

e grundstiucksbezogenen Rechten und Belastungen.

Die besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits anderweitig

bericksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbesondere durch marktibli-

che Zu- oder Abschlage bertcksichtigt.

4.3.1 Bautechnische Beanstandungen
Bei der Begehung wurden keine wesentlichen Instandhaltungsriickstéande festgestellt. Eventuell vor-

handene kleinere Schaden und Mangel sind im Ansatz der Instandhaltungskosten und der Restnut-
zungsdauer enthalten.
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4.4 Ableitung des Verkehrswertes
441 Wohnungseigentum 3

Vorlaufiges Verfahrensergebnis:

vorlaufiger Ertragswert 230.027 €

Als besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale werden die wertmafigen Auswirkungen der
Besonderheiten des Objekts, die nicht in die Wertermittlungsverfahren bereits einbezogen waren, be-
rucksichtigt.

‘ Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale ‘ 0€ ‘

‘ Ertragswert ‘ 230.027 € ‘

Das, fur die Wertermittlung anzuwendende, Verfahren richtet sich nach der Art des Bewertungsobjekts
unter Beriicksichtigung der im gewoéhnlichen Geschaftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten.
Entsprechend den Marktgegebenheiten orientiert sich der Verkehrswert von Wohnungs- und Teilei-
gentum am Ertragswert.

Verkehrswert gerundet 230.000 €

44.2 Teileigentum 37

Vorlaufiges Verfahrensergebnis:

vorlaufiger Ertragswert 14.311 €

Als besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale werden die wertmaRigen Auswirkungen der
Besonderheiten des Objekts, die nicht in die Wertermittlungsverfahren bereits einbezogen waren, be-
rucksichtigt.

‘ Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale ‘ 0€ ‘

‘ Ertragswert ‘ 14.311 € ‘

Das, fur die Wertermittlung anzuwendende, Verfahren richtet sich nach der Art des Bewertungsobjekts
unter Beriicksichtigung der im gewoéhnlichen Geschaftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten.
Entsprechend den Marktgegebenheiten orientiert sich der Verkehrswert von Wohnungs- und Teilei-
gentum am Ertragswert.

Verkehrswert gerundet 14.000 €
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4.5 Zubehorbewertung

Das Zubehor einer Hauptsache besteht nach § 97 BGB insbesondere aus beweglichen Sachen, die,
ohne Bestandteil der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache dienen. Sie
stehen in einem dieser Bestimmung entsprechenden rdumlichen Verhaltnis zur Hauptsache.

Als Zubehor werden beispielsweise Maschinen oder Einrichtungsgegenstande verstanden. Eine Ein-
baukiiche kann wesentlicher Bestandteil einer sein, wenn sie fest eingebaut wurde, jedoch auch als
Zubehor gelten, solange sie kein wesentlicher Bestandteil ist. Es bestehen jedoch regional unter-
schiedliche Verkehrsauffassungen.

Vorbemerkung

Die Bezeichnung als Zubehdr und die Bewertung durch einen Sachverstandigen stellen keine rechts-
verbindliche Feststellung dar. Die Beurteilung, ob ein beweglicher Gegenstand Immobilienzubehdr ist,
ist Aufgabe des Gerichts.

Wohnungseigentum 3, Kiiche: Einbauktche ohne Elektrogerate
Der Zeitwert des vermeintlichen Zubehors wird zum Wertermittlungsstichtag pauschal bewertet mit:
100 €
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5 VERKEHRSWERT
Definition

Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die
Ermittlung bezieht, im gewohnlichen Geschéaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tat-
sachlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstiicks oder des
sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rucksicht auf ungewdhnliche oder personliche Ver-
héltnisse zu erzielen ware.

Die Ermittlung dieses Wertes ist das Ziel des vorliegenden Gutachtens, der Verkehrswert ist somit
eine Prognose auf den wahrscheinlich zu erzielenden Preis.

Jede gutachterliche Wertermittlung unterliegt einem gewissen Ermessensspielraum. Um diesen Spiel-
raum so weit wie mdglich einzugrenzen, wurden marktibliche Vergleichswerte wie Bodenwerte oder
Liegenschaftszinssatze angewendet.

Ergebnis

Unter Berlicksichtigung aller wertbeeinflussenden Merkmale wird der Verkehrswert des Wohnungs-
und Teileigentums, Bahnhofstralte 21a, 21b, 21c, 21d in 86663 Asbach-Baumenheim am Wertermitt-
lungsstichtag 20. Februar 2025 geschatzt auf

Wohnungseigentum 3 230.000 €
Teileigentum 37 14.000 €

Ich versichere, das vorstehende Gutachten parteilos und ohne personliches Interesse am Ergebnis
verfasst zu haben.

Das vorliegende Gutachten wurde in 3 Ausfertigungen erstellt, zusatzlich elektronisch tibermittelt und
umfasst:

25 Seiten = 38.655 Zeichen (aufgerundet auf 39.000 Zeichen)

5 Blatt Anlagen

2 Seiten Fotodokumentation (4 Fotos)

Augsburg, den 3. Juni 2025
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Elisabeth Gertz-Mansky

Dipl.-Ing. Architektin

Von der Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg &ffentlich bestellte und vereidigte Sachversténdige
fur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstiicken und Mieten und Pachten

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten.

Dieses Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Die Verwen-
dung uber den angegebenen Zweck hinaus, Vervielfaltigung der mit Stempel und persénlicher Unter-
schrift versehenen Handexemplare oder Verdéffentlichung, gleich welcher Art, auch von Auflistungen,
Berechnungen oder sonstigen Einzelheiten ist, auRer bei gesetzlicher Auskunftspflicht, nur mit schrift-
licher Genehmigung durch die Verfasserin gestattet.
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6 ANLAGEN

6.1 Ubersichtskarte

Ubersichtskarte on-geo

86663 Asbach-Baumenheim, Bahnhofstr. 21 b ,
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27.05.2025 | 03438054 | © OpenStreetMap Contributors [ I
MaBstab (im Papierdruck): 1:200.000 @ [ |
Ausdehnung: 34.000 m x 34.000 m
0 20.000 m

Ubersichtskarte in verschiedenen MaBstében. Die Ubersichtskarte ist unter der Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung - Weitergabe
unter gleichen Bedingungen" 2.0 verfiigbar

Die Ubersichtskarte enthélt u.a. Informationen zur Siedlungsstruktur, zur Flachennutzung und zur Uberértlichen Verkehrsinfrastruktur. Die Karte liegt
flachendeckend fiir Deutschland vor und wird im MaBstabsbereich 1:200.000 bis 1:800.000 angeboten.

Das Kartenmaterial basiert auf den Daten von © OpenStreetMap und steht gemé&B der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) zur freien Nutzung
zur Verfugung. Der Kartenausschnitt ist entsprechend der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA) lizenziert und darf auch fir gewerbliche Zwecke genutzt
werden.

Bei der weiteren Verwendung der Karte ist die Quellenangabe unverandert mitzufiihren.

Datenquelle
OpenStreetMap-Mitwirkende Stand: 2025

Verkehrswertgutachten 025-810



SACHVERSTANDIGENBURO GERTZ-MANSKY

Verkehrswertgutachten: Wohnungseigentum 3, Teileigentum 37,
Bahnhofstrae 21a, 21b, 21c und 21d, 86663 Asbach-Baumenheim

Seite 27 von 32

6.2 Stadtplan

Stadtplan on-geo
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27.05.2025 | 03438054 | © OpenStreetMap Contributors
MaBstab (im Papierdruck): 1:10.000 ]
Ausdehnung: 1.700 m x 1.700 m
0 1.000 m
Stadtplan in verschiedenen MaBstdaben mit Verkehrsinfrastruktur. Der Stadtplan ist unter der Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung -
Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 2.0 verfiigbar
Der Stadtplan enthalt u.a. Informationen zur Bebauung, den StraBennamen und der Verkehrsinfrastruktur der Stadt. Die Karte liegt flachendeckend fir
Deutschland vor und wird im MaBstabsbereich 1:2.000 bis 1:10.000 angeboten.
Das Kartenmaterial basiert auf den Daten von © OpenStreetMap und steht geméaB der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) zur freien Nutzung
zur Verfligung. Der Kartenausschnitt ist entsprechend der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA) lizenziert und darf auch fiir gewerbliche Zwecke genutzt
werden.
Bei der weiteren Verwendung der Karte ist die Quellenangabe unverandert mitzufiihren.

Datenquelle
OpenStreetMap-Mitwirkende Stand: 2025
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6.3 Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Amt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung AUSZUg aus dem
Donauwérth i

Berger Vorstadt 16 Liegenschaftskataster
86609 Donauwdrth Flurkarte 1:1000

Erstellt am 27.05.2025

Flurstuck: 1503/3 Gemeinde:  Asbach-Baumenheim
Gemarkung: Asbach-Baumenheim Landkreis: Donau-Ries
Bezirk: Schwaben

539343¢

&\

14

Lt. Mietvertrag, Energieausweis und Unterlagen der
Hausverwaltung handelt es sich bei dem gekennzeich-
neten Gebdude um das Wohnhaus BahnhofstralRe 21b

\_— 1503

833/11

833/10

Auszug aus dem Liegenschaftskataster; © LVG, Nr. 2295/2009
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6.4 Aufteilungsplane Wohnungseigentum 3, Teileigentum 37

6.4.1 Erdgeschoss

(ohne Mafistab)
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6.4.2 Kellergeschoss

(ohne Mafistab)
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6.5 Fotodokumentation: Ortstermin am 20.02.2025

Foto 1 Wohnungseigentum 3 - Eingangsansicht

Foto 2 Wohnungseigentum 3 - Ansicht von Westen
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Foto 3 Teileigentum 37 (Garage)

Foto 4 Sondernutzungsrecht an Gartenflache, riickwartiger Zugang zu Garage Teileigentum 37
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	GUTACHTEN
	S A C H V E R S T Ä N D I G E N B Ü R O G E R T Z - M A N S K Y
	Instandhaltungskosten
	Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die im langjährigen Mit-tel infolge Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermitt-lung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der baulichen Anlagen wäh-rend ihrer Restnutzungsdauer marktüblich aufgewendet werdenmüssten. In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie: rd. 14,00 €/qm Wohnfläche/Jahr
	Instandhaltungskosten
	rd. 1 .190 €/Jahr
	Mietausfallwagnis
	Das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko von Ertragsminderungen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sons-tigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum entstehen, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist; es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kos-ten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietver-hältnisses oder Räumung.In Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie:
	Wohnnutzung:  2 Prozent
	Mietausfallwagnis
	rd. 168 €/Jahr
	Zusammenfassung
	Bewirtschaftungskosten
	rd. 1 .787 €/Jahr
	Liegenschaftszinssatz
	Der Reinertrag wird mittels Liegenschaftszinssatz und wirtschaftlicher Restnutzungsdauer kapitalisiert.
	Der Liegenschaftszinssatz (Kapitalisierungszinssatz) nach § 21 Im-moWertV 2021 ist der Zinssatz, mit dem Verkehrswerte von Grund-stücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden.Die Ableitung des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszins-satzes erfolgt in Anlehnung an folgende Fachveröffentlichungen:
	Der Gutachterausschuss des Landkreises Donau-Ries hat einen Be-richt zu wertrelevanten Daten 2022/2023 veröffentlicht:
	Liegenschaftszinssätze für Eigentumswohnungen
	IVD-Liegenschaftszinssätze
	Der Immobilienverband Deutschland (IVD) hat marktübliche Liegen-schaftszinssätze für Deutschland veröffentlicht (Stand 2025). Sie sind das Resultat einer bundesweiten Erhebung der IVD-Bewertungs-sachverständigen.
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